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Sachverhalt: 
die Samtgemeindeverwaltung ist in vier Fachdienste (Fachdienst I „Service und 
Bildung“, Fachdienst II „Finanzen“, Fachdienst III „Bauen, Planen und Umwelt“, 
Fachdienst IV „Ordnung, Bürgerservice und Soziales“) gegliedert. Um den 
zukünftigen Ansprüchen an einen effektiven und innovativen öffentlichen 
Dienstleister gerecht zu werden, sind aus Sicht der Verwaltung Veränderungen 
notwendig. Die Fachdienste sollen in ihrer Anzahl bestehen bleiben. Es ist jedoch 
eine andere Struktur innerhalb der Fachdienste notwendig.  
  
Durch die stetig wachsenden Aufgaben ist zu sehen, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ständig neuen Herausforderungen gegenüberstehen. Die bisherige 
Struktur weißt hierbei lediglich den Fachdienstleitern eine tragende Rolle zu. Gerade 
bei der Größe einzelner Fachdienste ist hier eine Entlastung der Fachdienstleiter 
durch die Schaffung von Unterstrukturen unumgänglich.  
  
Gerade im Fachdienst I wird der Aufgabenzuwachs anhand der drei neuen 
Kommunalen Kindertagesstätten deutlich. Die Anzahl direkt zugeordneter 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist hier mit ca. 180 Senders hoch. Durch die neuen 
Kindertagesstätten steigt die Führungsspanne weiter an. Zudem nimmt das Thema 
Bildung in allen Bereichen in den letzten Jahren zu und bedarf einer intensiveren 
Betreuung. Der Schulträger Samtgemeinde nimmt eine zunehmend inhaltliche Rolle 
im Bildungsbereich ein und muss sich intensiver mit Bildungsnetzwerken, der 
Ausgestaltung von Ganztagsangeboten, der Kooperation zwischen Schulen und 
Kitas und mit einem Bildungsmonitoring befassen. Bei der jetzigen Struktur ist dies 
nicht allein durch eine Ansprechperson allein (Fachdienstleiter) möglich. Zudem ist 
zu erkennen, dass die bisher voneinander getrennten Bereiche Organisation, 
Personal, Technikunterstützung und Finanzen nicht mehr getrennt voneinander aktiv 
werden können. Managementbezogene Aktivitäten und Entscheidungen vollziehen 
sich zunehmend übergreifend. Ein Zusammenspiel dieser Bereiche ist somit 
unumgänglich. Vor allem der Bereich Organisation soll sich zukünftig als 
Serviceeinheit  entwickeln, die die Fachdienste bei Bedarf unterstützen und beraten.  



  
Den Teamleitern und den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird mehr 
Eigenverantwortung eingeräumt. Damit soll eine höhere Motivation der Belegschaft 
erreicht werden. Damit wird auch den Ergebnissen der Mitarbeiterbefragung 
Rechnung getragen, in der höhere Eigenverantwortlichkeiten gewünscht wurden. Die 
Teamleitungen sollen fachliche Leitungskompetenzen erhalten. Die disziplinarische 
Verantwortung bleibt bei den Fachdienstleitungen. Es ist daher vorgesehen, die 
Bereiche 10 Allg. Verwaltungsangelegenheiten, 10-1 Außenstellen, 10-5 IT und 11 
Personal aus dem Fachdienst I „Service und Bildung“  auszugliedern und diese dem 
Fachdienst II „Finanzen“ zuzuordnen. Innerhalb des Fachdienstes wird es eine 
Untergliederung mit zwei Teamleitern (Team Finanzen und Team Service) geben. 
Die Bildung weiterer Teams in anderen Fachdiensten wird noch geprüft. Der 
Fachdienst I wird daher zukünftig die Bezeichnung Fachdienst I „Bildung und 
Familie“ und der Fachdienst II die Bezeichnung Fachdienst II „Service und Finanzen“ 
tragen.  Der neu strukturierte Fachdienst II soll sich in Zukunft verstärkt um die 
Themen Berichtwesen, Personalentwicklung, Prozessoptimierungen und E-
Government kümmern. Die beiden letztgenannten Themen schließen auch die 
Serviceangebote in den Gemeindeverwaltungen ein. Die Umstellung wird zum 
01.07.2016 erfolgen. Räumliche Änderungen sind nicht notwendig. 
  
  
 
 
            gez. Dr. Baier                                 gez. Güttler 
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